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ondern II fornieario ge  ogen hatten, ſo ſie dadurch
vor 011 keineswegs eleute geworden. Sie onnten ſich immerhin
noch rennen und eine andere Ehe eingehen. mne vor dem
fOrum internum iltige Ehe muſste aber Iim oben angeführten Fall
vor dem forum Externum als ungiltig Tklärt werden. Da nun die
Beſtimmungen äber präſumtive III fOro CEXterno giltige Ehen
aus dem Bewuſstſein des Volkes hnehin längſt entſchwunden ſind,
wie die Biſchöfe dem eiligen ater auf ſeine Anfrage geantworte
aben, ſo hat Leo III durch das eingangs erwähnte Decret die
en hierauf bezüglichen Canones und Rechtsregeln einfach und für
immer aufgehoben und die kirchlichen Gerichte angewieſen, die COpula
sponsalibus superveniens nicht mehr als hinreichend zur Schließung
und Erklärung einer giltigen Ehe anzufü ren

St Florian Profeſſor Io

ſef Weiß.
XIX (Die we eines Verſchollenen will hei

raten.) Floridus, in großer Geldverlegenheit, entfern ſich mit
dem Bemerken, daſs ſich „etwa anthun“ werde Er iſt eitdem
verſchollen. Am Ufer der eine Tagereiſe entfernten Donau fand man
einen Hut, der als der des oridu agnoſciert wurde Die Muth⸗
maßung gieng dahin, daſs oridu freiwillig den Tod In den Wellen
der Donau 9e ucht, doch eweiſe konnte man nicht dafür erbringen. * -nr,. stsere-efe.Die twe vergaß bald thren Ehegatten, den ſie für todt le
knüpfte mit einem itwer Beziehungen und 0 daran, den⸗
ſelben heiraten. Sie erkundigte ſich bei einem ſogenannten Volks⸗
advocaten, ob dieſes möglich ſei Dieſer ma ihr die beſten Hoff
nungen. 77  8 E  en  L agte eu, „nur mehr auf drei V  ahre, ſeit der
Ehegatte verſchollen iſt, und wenn dieſe Zeit iſt, ſo iſt die Wieder⸗
verheiratung geſtattet“. Nachdem die drei ahre abgelaufen .
erſchienen die Ehecandidaten beim arramte und aten die Ver⸗
kündigung. Der Pfarrer erklarte nicht verkündigen zu önnen und
behauptete, daſs für die twe des Verſchollenen eine Verehelichung
noch nicht rlaubt ſei, eS müſſe wenigſtens noch ein ahr ver⸗
gehen, bis die Todeserklärung des Vermiſsten ausgeſprochen werden
könne, und wies ſie diesbezüglich das weltliche Gericht. Während
des vierten ahres wurde von der Witwe ein Kind geboren; der
arrer trug dasſelbe auf den Geſchlechtsnamen der itwe ein.
Nach Verlauf eines Jahres wurde die Todeserklärung vom Gerichte
ausgefolgt; der Pfarrer verkündigte, traute und legitimierte nach VIIXXx „‚—vorſchriftsmäßig abgegebener Erklärung der Ehegatten das Kind

1e Itwe eines Verſchollenen kann ſich nach ſtaatlichem Ehe⸗
Le wieder verehelichen, wenn das zuſtändige Gericht die Todes⸗
erklärung ausgeſprochen und einen Todtenſchein ausgeſtellt hat Die
Todeserklärung kann erfolgen nach G., der Ver⸗
chollene In einer nahen Todesgefahr war und ſeit der Zeit durch
drei ahre ermiſst wird; doch muſs laut ein Curator rnannt
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werden, und der Abweſende durch eln auf ein ganzes ahr geſtelltes
1C. vorgeladen werden. 114 eſtimmt, daſ nach 1—  em
ahre nochmals die Todeserklärung angeſucht werden mu Die
er Inſtanz hat der Partei die Bewilligung nicht ogleich und zu
machen, ſondern erſt durch das Obergericht zur höchſten Schluſsfaſſung
vorzulegen. 278 ſagt „Der Tag, welchem eine Todeserklärung
ihre Rechtskraft rlangt hat, ird für den rechtlichen odestag eines
Abweſenden gehalten“. Das weltliche Gericht ſpricht die Todeserklärung
ohne Einvernehmen mit dem geiſtlichen Gerichte aus, weshalb dem
Pfarrer die Todeserklärung zur Eingehung einer Ehe nich
genügen darf, muſs ſich ſeinen Ordinarius wenden, den Fall
genau mittheilen und Weiſungen erwarten Das ſchein aber Im obigen
nicht geſchehen zu ſein Daſs der Pfarrer die twe zuerſt das
weltliche Gericht gewieſen, war geſetzlich,‚ denn die Inſtruct. 246 ſagt:
Quodsi absentis cujusdam COnjux Alla Afferat. duae ejusmodi
CaSU adesse Vaꝗ. probabile eddant. Commonendus SST. Ut
praevie (Civilem magistratum. C1 ampliora suppetun faetum
explorandi media 6 cujus St mortis declarationem quoa ffectus
eiviles édereé.

Das canoniſche Recht verlangt wenigſtens moraliſche Gewiſsheit,
daß die Ehe Ur den Tod aufgelöst iſt, enn eS die ieder
verehelichung geſtatten ſoll; Wahrſcheinlichkeit genügt nicht CFr 19

Dieſe Gewiſsheit muſs ſich der Biſchof verſchaffen; kann
azu die Erhebungen und Entſcheidungen des weltlichen Gerichtes
gebrauchen, und wenn ihm ieſelben genügen, auch die Wieder—⸗
verheiratung geſtatten. „Wird auf run einer Todeserklärung die
Zulaſſung einer neuen Ehe verlangt, ſo kann ſie nicht gewährt werden,
bevor das kirchliche Ehegericht ſich in den an geſetzt hat, 43  ber
die Wahrſcheinlichkeit des erfolgten Ablebens ein ſelbſtändiges Urtheil
3 ällen; wiewohl S da die diesfälligen Beſtimmungen de bürger⸗
lichen Geſetzbuches mit lobenswerter Vorſicht abgefaſst ſind, ſich ohne
wichtigen Grund von dem Spruche des weltlichen Gerichtes nicht
entfernen ird Hat alſo ein zurückgelaſſener Ehegatte die gerichtliche
Erklärung erwirkt, daſs der abweſende für odt 3 halten und die
Ehe nn ſei, ſo leg ES ihm ob, die Sache dem kirchlichen Ehe⸗
gerichte vorzulegen“. Wiener Diöceſanblatt 1868, 176 Erſt
vom kirchlichen Ehegerichte die Entſcheidung herabgelangt iſt, darf
der Pfarrer die Trauung vornehmen. Er hat dann Im Trauungs⸗
buche ſowo die Entſcheidung de weltlichen Ert wie des
Ehegerichtes anzumerken. 520 der Anw „Im Falle der Wieder⸗
verehelichung hat der Pfarrer ſowo die von der Staatsbehörde
ausgeſprochene Todeserklärung, als auch die Entſcheidung des ohen
Er  es, beziehungsweiſe die Beſtimmung, 8 die höhere kirchliche
Inſtanz erthei hat, Im Trauungsbuche anzumerken.“

Wenn von der Ehegattin eines Vermiſsten in den erſten zehn
Monaten nach dem Abgange desſelben ein Kind eboren wird, ſo
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nach dieſer Zeit aber als unehelichiſt eS als ehelich einzutragen,

„Kinder, welche von einer gefiedenen Gattin zehn onate nach
gerichtlicher Scheidung geboren werden, ſind nuL dann für heliche
V halten, wenn den Ehemann der Im 163 geforderte Beweis
geführt oder on bewieſen wird, daſs die geſchiedene Gattin
wieder in heliche Gemeinſchaft getreten iſ 14 Hofdecr. Juni 1835
Nun war * notoriſch, daſs Floridus wirklich ſchon einige ũ  I  ahre

nd der Pfarrer mit den Ortsverhältniſſen nichtverſchollen ſei,
ſo vertraut geweſE 0 ihm eine ote der Ortspolizei beſtätigt,
wie ange Floridus abgängig ſei Daraufhin muſste EL das Kind
auf den Geſchlechtsnamen der Utter und teſe als angebliche twe
eintragen. So chreibt eS das Wiener Diöceſanblatt 1886, 248, Vor:

„Wird die Utter als jemande Gattin oder twe angegeben, ſo
kann ſie als olche nuLr dann eingetragen werden, wenn ſich der
Matrikenführer QAus dem beigebrachten rauungs⸗, beziehungsweiſe
Todtenſchein oder aAus der Urkunde ber die in geſetzlicher Weiſe
erfolgte gerichtliche Todeserklärung des annes ber die Ber⸗
läf2  El dieſer Angabe die Ueberzeugung erſchafft hat; außerdem
kann die Mutter nur 18 angebliche Gattin oder Itwe des N
eingeſchrieben werden“. Hat ſich die twe des Verſchollenen wieder
verehelicht, nd Tklärt ſich der egatte als 11 des außerehelichen
Kindes ſo der Legitimation des Kindes nichts Im Wege

Eibesthal (Niederöſterreich). Pfarrer ranz Riedling
X Vo frika über Steiermark nach en

zum Traualtar. Ein Diploma des engliſchen auswärtigen
mite in Kairo, Anglikaner, will ſeine auf einem oſſe m
Steiermark wohnende katholiſche rau ehelichen. Augenblicklich in
diplomatiſcher iſſion auf oher See, kann nuL auf Urze Zeit
nach Wien kommen, woſel die Trauung ſtattfinden ſoll Bis ahin
ollen die rau und deren Eltern die nothwendigen Vorbereitungen
treffen. Sie wählten den kürzeſten Weg und wandten ſich das
fürſtbiſchöfliche Ordinariat.

A) Vor allem wird hier die Verſicherung abgegeben, die Braut⸗
(Ute ſeien übereingekommen, alle Kinder atholi erziehen und
der Bräutigam habe verſprochen, die rau in der Tfüllung threr
religiöſen en nicht behindern.

Die Taufſcheine, Ehefähigkeits⸗Beſcheinigungen, owie der
Ausweis üher die perſönlichen Verhältniſſe des Bräutigams und
alles on noch zur giltigen Ehef  ießung nöthige, insbeſondere der
ſchriftliche Vertrag ber atholiſche Kindererziehung würden bei
dem Pfarramte m Wien beigebracht werden, das die Trauung
vorzunehmen habe

Auf dieſe, vor glaubwürdigen Zeugen gemachten Angaben hin,
wurde die erbetene kirchliche Dispens vom weiten und ritten Auf⸗
gebote und vom Eheverbote der Religionsverſchiedenheit etztere


